
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

2980/AB XXII. GP 

Eingelangt am 11.07.2005 
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

BM für Inneres 

Anfragebeantwortung 
 

 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Univ. Prof. Dr. Andreas KHOL 

Parlament 

1017 Wien 

  

  

    

 Wien, am      . Juli 2005 
DVR: 0000051 

 

GZ: BMI-LR2220/0045-IV/2005 

  

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Werner Kogler, Freundinnen und Freunde haben 

am 07. Juni 2005 unter der Nr. 3093/J-NR/2005 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Geschäftspraktiken von EADS“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 
Nein. Derartige Vorgänge sind weder mir, noch der Internen Revision, noch sonstigen 

Kontrollorganen im Bundesministerium für Inneres bekannt. 

 

Zu Frage 2: 
Da sich EADS an der Ausschreibung zum Projekt „ADONIS“ nicht beteiligt hat, kann eine 

Vorteilsgewährung ausgeschlossen werden. 
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